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Vorwort 

Vereins- und Straßenfeste sind nicht mehr 

wegzudenkende Veranstaltungen des öf-

fentlichen Lebens. Der Umgang mit und die 

Abgabe von Lebensmitteln hat auf diesen 

Veranstaltungen eine erhebliche Bedeu-

tung.  

Zu bedenken ist dabei, dass Hygienefehler 

beim Umgang mit Lebensmitteln zu 

schwerwiegenden Erkrankungen führen 

können, die besonders bei Kleinkindern und 

älteren Menschen lebensbedrohlich werden 

können. Derartige Lebensmittelinfektionen 

können gerade bei Vereins- und Straßen-

festen schnell einen größeren Personen-

kreis betreffen. Darum ist es von großer 

Bedeutung, von vornherein Risiken so klein 

wie möglich zu halten, und zwar nicht nur, 

um lebensmittelbedingte Krankheitsfälle bei 

den Besuchern zu vermeiden, sondern 

auch, um die Anbieter der Lebensmittel vor 

strafrechtlicher Verfolgung zu bewahren. 

In diesem Sinne gibt der vorliegende Leitfa-

den Veranstaltern von Vereins- und Stra-

ßenfesten Hinweise zum sachgerechten 

Umgang mit Lebensmitteln, insbesondere 

mit leicht verderblichen Lebensmitteln. 

Auf wichtige hygiene- und lebensmittelrecht-

lich relevante Vorschriften und Merkblätter 

zum Umgang mit bestimmten Lebensmitteln 

wird am Ende dieses Leitfadens verwiesen. 

Die einzelnen Dokumente sind über die dort 

genannten Links zu erhalten. 

Gewerberechtliche Vorschriften sind nicht 

berücksichtigt. 

Der Leitfaden wendet sich an die Organisa-

toren/Vorstände der Vereine und deren eh-

renamtliche Helfer. Diejenigen, die gele-

gentlich Veranstaltungen in begrenztem 

Umfang (insbesondere zu gemeinnützigen 

Zwecken) durchführen, gelten nicht als Le-

bensmittelunternehmen im Sinne des Le-

bensmittelhygienerechts. Unter diesen Vo-

raussetzungen gelten Ausnahmen von den 

lebensmittelrechtlichen Vorschriften, u. a. ist 

die Kenntlichmachung von Zusatzstoffen 

oder Allergenen in einem solchen Rahmen 

nicht notwendig. Auskunft darüber, ob das 

geplante Fest als unternehmerische Tätig-

keit zählt, gibt die zuständige untere Le-

bensmittelüberwachungsbehörde. 

Formulierungen wie "muss", "ist zu" oder 

ähnliches deuten darauf hin, dass es sich 

hierbei um konkrete rechtliche Vorgaben 

handelt, die immer einzuhalten sind. Begrif-

fe wie "sollte", "soll", "möglichst" oder ähnli-

che hingegen beschreiben die übliche gute 

Hygienepraxis bei vergleichbaren Tätigkei-

ten in der Gastronomie oder Gemein-

schaftsverpflegung. Die Einhaltung bzw. 

Anwendung dieser Empfehlungen wird an-

geraten. Abweichungen hiervon sind mög-

lich, müssen jedoch dennoch einen ange-

messenen Hygienestandard sicherstellen. 

Für Fragen stehen die unteren Lebens-

mittelüberwachungsbehörden bei den Land-

ratsämtern der Landkreise oder den Bür-

germeisterämtern der Stadtkreise zur Ver-

fügung.  

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen 

und ungestörten Verlauf Ihrer Veranstal-

tung. 

Dieser Leitfaden wurde überreicht durch: 
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Bauliche und sonstige Voraussetzungen

Der Untergrund für Lebensmittelverkaufs-

stände, in denen offene Lebensmittel ge-

handhabt werden, muss so gestaltet sein, 

dass er sauber gehalten werden kann. 

Lebensmittelverkaufsstände müssen so 

aufgestellt werden, dass eine Kontaminati-

on der Lebensmittel durch z.B. Staub, star-

ke Gerüche, Insekten, Witterungseinflüsse, 

Rauch oder auch Abfälle vermieden wird. 

Sie sollten daher überdacht sowie seitlich 

und rückwärts umschlossen sein, sofern 

nicht durch andere Maßnahmen ein ausrei-

chender Schutz gewährleistet werden kann.  

Es ist üblich, dass offene Lebensmittel an 

der Vorderseite des Verkaufsstandes durch 

eine ausreichende Abschirmung (z.B. vor 

Husten oder Niesen von Kunden und Pas-

santen) geschützt werden.  

Bereiche zur Herstellung, Behandlung 

oder Lagerung von Lebensmitteln müs-

sen sauber und trocken sein. Die Wände 

müssen aus festem, leicht zu reinigenden 

Material bestehen. Oberflächen, die mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen, sind 

in einwandfreiem Zustand zu halten und 

müssen leicht zu reinigen und bei Kontakt 

mit leichtverderblichen Lebensmitteln auch 

zu desinfizieren sein. Dabei sind glatte, ab-

waschbare, korrosionsfeste und nicht toxi-

sche Materialien zu verwenden. 

Es muss eine leicht erreichbare Hand-

waschgelegenheit, mit ausreichender Was-

serzufuhr vorhanden sein. Wenn mit leicht 

verderblichen Lebensmitteln umgegangen 

wird, sollte eine Warmwasserzufuhr vor-

handen sein. Empfohlen wird die Verwen-

dung von, Flüssigseife sowie Einmalhand-

tüchern  

Für leicht verderbliche Lebensmittel sind 

ausreichende Kühlmöglichkeiten vorzuse-

hen. Dabei ist zu beachten, dass durch Vor-

kühlung der Lebensmittel und/oder der 

Kühlgeräte diese auch in der Lage sein 

müssen, diese Lebensmittel ausreichend 

kühl zu halten.  

Bereiche, in denen offene Lebensmittel be-

arbeitet bzw. zubereitet werden, müssen 

vom Publikumsverkehr abgeschirmt oder 

aber ausreichend (idealerweise > 1,5 m) 

entfernt sein. 

Geschirr und Gerätschaften 

Die zur Herstellung und Behandlung der 

Lebensmittel verwendeten Behältnisse, 

Geräte und Arbeitsflächen müssen glatte 

Oberflächen haben, korrosionsbeständig 

sein und sich in einwandfreiem, sauberen 

Zustand befinden.  

Sie müssen nach Bedarf zwischengereinigt 

werden. Beschädigte oder gesplitterte Be-

hältnisse dürfen nicht verwendet werden. 

Aus Umweltgründen sollte zum Verzehr der 

Lebensmittel an Ort und Stelle Mehrwegge-

schirr und -besteck verwendet werden. 

Für den Verkauf von Speisen zum Mitneh-

men sind, soweit erforderlich, geeignete und 

hygienisch einwandfreie Behältnisse bereit-

zustellen.  
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Die Eignung dieser Bedarfsgegenstände für 

Lebensmittel ist i.d.R. an der 

Aufschrift „Für Lebensmittel“ 

oder an dem dargestellten Pik-

togramm zu erkennen.  

 

 

Papier, das mit unverpackten Lebensmitteln 

in Berührung kommt, muss sauber und farb-

fest sein und darf an der Lebensmittelkon-

taktseite weder beschrieben noch bedruckt 

sein. Zeitungspapier oder gebrauchte Be-

hältnisse (Kartons) dürfen nicht verwendet 

werden. 

Die Reinigung von Geschirr und Trink-

gläsern sollte vorzugsweise maschinell 

erfolgen. Alternativ sollen für eine sachge-

rechte manuelle Reinigung 2 Spülbecken 

genutzt werden, eines mit heißem Wasser 

(so heiß wie möglich) und Spülmittel, eines 

mit sauberem, warmen Nachspülwasser. 

Insbesondere für Trinkgläser und -becher 

kann auch ein Kaltwaschverfahren ange-

wandt werden, sofern dies ebenso gute 

Reinigungsergebnisse liefert und Reini-

gungsmittelrückstände zuverlässig entfernt. 

Ein regelmäßiger Wechsel des Wassers 

und der Trockentücher muss selbstver-

ständlich sein. Beim Trocknen des Ge-

schirrs soll auf einen ungehinderten Abfluss 

des Waschwassers geachtet werden 

(feuchtes Geschirr nicht stapeln). 

Sauberes Geschirr ist getrennt von 

Schmutzgeschirr zu lagern und vor Ver-

schmutzung zu schützen. 

Trink- und Abwasser 

Wasser für die Herstellung und Behandlung 

von Lebensmitteln sowie zum Reinigen von 

Gerätschaften und Geschirr muss Trink-

wasserqualität haben. Es sollte aus einer 

Entnahmestelle bezogen werden, die an die 

zentrale Trinkwasserversorgungsanlage 

angeschlossen ist. Wird hierfür eine zeitwei-

lige Wasserverteilung eingerichtet, ist dies 

und die voraussichtliche Dauer des Betriebs 

durch Denjenigen, der die Einrichtung vor-

nimmt, dem örtlichen Gesundheitsamt so 

früh wie möglich schriftlich anzuzeigen.  

Trinkwasserschläuche müssen der KTW 

Leitlinie des Umweltbundesamtes - KTW “A“ 

oder “für Rohre < DN 80“ und der techni-

schen Regel DVGW- W 270 sowie den An-

forderungen der DVGW VP 549 und DVGW 

VP 550 entsprechen (Prüfzeugnis, Schrift-

zug).  

Beschriftungsbeispiel: 

 - DVGW- Trinkwasser- KTW“A“ -W270- 

VP549-   

Handelsübliche Gartenschläuche sind nicht 

zulässig.  

Schlauchleitungen sind so zu verlegen, 

dass Stauwasser vermieden wird. 

Schlauch-Überlängen sind zu vermeiden. 

Vor dem erstmaligen Gebrauch und nach 

einem längeren Stillstand sind die Leitun-

gen gründlich durchzuspülen (min. 5 Minu-

ten mit max. Wasserdruck). 

Auch Trinkwasser-Vorratsbehälter (z.B. 

tragbare Kanister oder eingebaute Tanks) 

müssen aus trinkwassergeeignetem Materi-

al bestehen. Produktkennzeichnungen wie 

„Lebensmittel-geeignet“, das Piktogramm 

„Glas + Gabel“ oder die Aufschrift „KTW / 

DVGW W 270 geprüft“ geben hierzu Hin-

weise. 

 

Eis, das direkt mit Lebensmitteln in Berüh-

rung kommt oder in Getränke gegeben wird, 

muss aus Trinkwasser hergestellt sein. 

Hierbei ist besonders auf die Sauberkeit der 

verwendeten Herstellungs- und Aufbewah-

rungsbehältnisse zu achten. Das Eis soll 

nicht mit der bloßen Hand berührt werden. 
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Abwasser ist in das Abwassernetz einzulei-

ten oder muss bis zum Abtransport in ge-

schlossenen Behältern verwahrt werden. 

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Ge-

nehmigung der Landratsämter in den Land-

kreisen bzw. der Stadtverwaltungen in den 

Stadtkreisen. Entsprechende Gemeindesat-

zungen sind zu beachten. 

Abfallentsorgung 

Anfallende (Lebensmittel-)Abfälle müs-

sen so rasch wie möglich von den Lebens-

mitteln separiert und beseitigt werden. 

Müllsammelbehälter (Müllcontainer) zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle, 

auch der Lebensmittelabfälle, sind vom 

Veranstalter bereitzuhalten. Sie müssen 

dicht schließen und so aufgestellt werden, 

dass eine nachteilige Beeinflussung von 

Lebensmitteln vermieden wird. 

Es wird empfohlen, sich bei der Entsorgung 

von Lebensmittelabfällen mit anderen An-

bietern abzusprechen und ein Entsor-

gungsunternehmen mit der Beseitigung der 

Speiseabfälle zu beauftragen. Eine Entsor-

gung über die Biotonne ist nicht zulässig. 

Hinweis: Auch für die Festbesucher müssen 

ausreichend Müllsammelbehälter in Stand-

nähe zur Verfügung stehen. 

Toiletten 

Toilettenräume müssen leicht erreichbar 

und in ausreichender Zahl vorhanden sein.  

Toiletten für Beschäftigte sollten getrennt 

bereitgestellt werden.  

Sie müssen mit einer Handwaschgelegen-

heit sowie idealerweise Flüssigseife und 

Einmalhandtüchern versehen sein. Berüh-

rungsfreie Armaturen und türgriffloser Zutritt 

haben deutliche hygienische Vorteile. 

Falls keine ortsfesten Toiletten zur Verfü-

gung stehen, wird das Aufstellen von Toilet-

tenwagen empfohlen. Die Toiletten sollten 

an die Wasser- und Abwasserleitungen an-

geschlossen werden. Ist dies nicht möglich, 

sind ausreichend Wasser- und Auffangbe-

hälter zur nachfolgenden Beseitigung in 

Kläranlagen bereitzustellen. Verordnungen 

der Gemeinden sind zu beachten. 

Sachgerechter Umgang mit Lebensmitteln

Grundsätze 

Lebensmittel dürfen nur unter einwandfreien 

hygienischen Bedingungen hergestellt, be-

handelt und in den Verkehr gebracht wer-

den. Insbesondere ist zu beachten: 

� Nicht verpackte Lebensmittel dürfen nur 

in Behältern und abgedeckt transportiert 

werden. Transportbehältnisse und Ver-

packungsmaterialien müssen sauber und 

für Lebensmittel geeignet sein. 
� Grundsätzlich ist sowohl bei der Lage-

rung als auch bei der Zubereitung oder 

Handhabung auf eine strikte Trennung 

zwischen rohen (v.a. frischem Fleisch, 

Fisch, Ei etc.) und gegarten Lebensmit-

teln zu achten.  
� Arbeitsgänge und Arbeitsbereiche sind 

so weit als möglich so zu trennen oder 

es ist zu organisieren, dass von "unsau-

beren" Tätigkeiten (Arbeitsbereiche Fe-

gen, Putzen, Spülen von Geschirr, Um-

gang mit rohen Lebensmitteln bzw. un-

gewaschenem Obst und Gemüse, Nase-

putzen, Haare kämmen, Aufräumen, 

Umgang mit Verpackungsmaterial etc.) 

keine Übertragung von Schmutz oder 

Keimen auf Lebensmittel und insbeson-

dere nicht auf verzehrsfertige Lebensmit-

tel stattfindet (saubere Tätigkeiten). Den-
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ken Sie dabei an eine gute Zwischenrei-

nigung der Hände, die Sauberkeit der 

Kleidung und der verwendeten Gerät-

schaften wie Behältnisse, Schneidbretter 

und Besteck!  
� Bei der Aufbewahrung muss Rohware 

getrennt von verzehrfertigen Lebens-

mitteln gelagert werden, auch in Kühlbe-

hältnissen. 
� Kühlgeräte sind so einzustellen und zu 

handhaben, dass eine ausreichende 

Kühlung gewährleistet werden kann. Da-

zu gehört ggf. eine Vorkühlung der Gerä-

te und/oder eingelagerten Lebensmittel. . 

Die Temperaturanforderungen (für eine 

Lagerung bis zum Ablauf des Haltbar-

keitsdatums bei verpackten Lebensmit-

teln) können als Richtwert für die Küh-

lung vom Etikett der Produkte abgelesen 

oder vom Lebensmittelhersteller bzw. -

lieferanten erfragt werden. 
� Die Verwendung roher Eianteile bei Le-

bensmittel, die nicht durcherhitzt werden,  

bringt die Gefahr einer Salmonelleninfek-

tion mit sich. Von der Abgabe derartiger 

Lebensmitteln bei Vereins- und Straßen-

festen wird daher dringend abgeraten. . 
� Zu garende Lebensmittel sollen (bis in 

den Kern) durcherhitzt werden. 
� Warm zu verzehrende Lebensmittel soll-

ten unmittelbar nach der Erwär-

mung/Erhitzung/Garung abgegeben 

werden. Sofern eine Zwischenlagerung 

bis zur Abgabe erfolgt, sollten die Le-

bensmittel durchgängig heiß (über 65°C) 

und nicht länger als 3 Stunden vorrätig 

gehalten werden. 
� Bei der Handhabung von verzehrsferti-

gen Lebensmitteln (dazu zählen auch 

Lebensmittel, die nicht zubereitet werden 

müssen, wie Backwaren, Rauchenden, 

Bockwürste etc.) ist auf ein hohes Maß 

an Hygiene zu achten. Sofern möglich, 

sollte entsprechendes Besteck verwen-

det werden. Es ist auf eine sorgsame 

Reinigung der Hände mit Wasser und 

Seife vor der Handhabung derartiger Le-

bensmittel und nach anderen Tätigkeiten 

zu achten (siehe Hinweise zur Personal-

hygiene/Handreinigung). Bei der häufig 

empfohlenen Verwendung von Einmal-

handschuhen ist darauf zu achten, dass 

diese regelmäßig gewechselt oder zwi-

schengereinigt werden, da diese genau-

so schnell verschmutzen wie bloße Hän-

de. 
� Tiere sind von der Speisenzubereitung 

und -ausgabe fernzuhalten. 
� Vorratsgefäße sollten vor dem Wiederbe-

füllen gereinigt werden. 
� Vermeiden Sie das Lagern von Lebens-

mitteln über längere Zeiträume. Stellen 

Sie sicher, dass länger gelagerte Le-

bensmittel noch nicht überlagert sind 

(Mindesthaltbarkeitsdatum!). 

Leicht verderbliche Lebensmittel 

Bei Transport und Lagerung leicht verderb-

licher Lebensmittel muss auf eine ausrei-

chende Kühlung geachtet werden.  

Auch wenn die im Einzelhandel üblichen 

Kühlvorschriften nicht für die im Rahmen 

von Festen gelagerten Vorräte an Lebens-

mitteln (sowohl zur Herstellung von Speisen 

als auch zum unmittelbaren Verzehr) gelten, 

so sind die Temperaturanforderungen, die 

im Lebensmittelhandel gelten, ein guter 

Richtwert für die Kühlung bei der Lagerung 

von Lebensmitteln auch bei Vereinsfesten. 

Sehr leicht verderbliche Lebensmittel wie 

Hackfleisch oder bestimmte frische Brat-

würste, Räucherlachs etc., die mit einem 

Verbrauchsdatum versehen sind, müssen 

bis zur Verwendung entsprechend den An-
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gaben gekühlt werden und dürfen nach Ab-

lauf des Verbrauchsdatums nicht mehr ab-

gegeben oder zur Herstellung von Lebens-

mitteln verwendet werden. 

Bei Tiefkühlprodukten sind die Lagerungs-

temperaturen insbesondere dann relevant, 

wenn Restmengen wieder als Retoure an 

den Lieferanten gehen oder für eine spätere 

Verwendung gelagert werden sollen. 

Temperaturanforderungen nach der BLL-

Leitlinie für den Einzelhandel (Aus-

schnitt): 

Erzeugnisse max. 

Geflügel u. Hackfleischerzeugnisse  4°C 

Frischfleisch u. Fleischerzeugnisse 7°C 

Milchprodukte, Kremtorten, Salate 10°C 

Tiefkühlprodukte -18°C 

Torten und Kuchen mit nicht durcher-

hitzten Füllungen und Auflagen (Sahne, 

Butterkrem), Milch, Milcherzeugnisse, Sala-

te, Dressings sowie belegte Brötchen müs-

sen gekühlt aufbewahrt/gelagert werden. 

Sie dürfen zum Verkauf nur eine begrenzte 

Zeit (z. B. 2 h) aus der Kühlung genommen 

und danach nicht mehr abgegeben oder zur 

weiteren Abgabe wieder gekühlt gelagert 

werden. Die Angebotsmenge muss dem 

jeweiligen Bedarf angepasst sein. Bei Be-

triebsschluss noch vorhandene Backwaren 

dieser Art sollten am nächsten Tag nicht 

noch einmal angeboten werden.  

Rohes (Geflügel-)Fleisch und nicht 

durchgegarte Fleischerzeugnisse müs-

sen jeweils getrennt von anderen Lebens-

mitteln (insbesondere von verzehrsfertigen 

Lebensmitteln), unter ausreichender, guter 

Kühlung (s.o.) in Kühlschränken oder Kühl-

boxen gelagert werden.  

Werden frisches (Geflügel-)Fleisch oder 

nicht durchgegarte (Geflügel-) Fleischer-

zeugnisse (z. B. mariniertes Fleisch, Spie-

ße) zur Herstellung von Speisen verwendet, 

so muss wegen der Infektionsgefahr durch 

das rohe Fleisch (Campylobacter, EHEC, 

Salmonellen) zur Handhabung ein getrenn-

ter Bereich mit folgenden Einrichtungen 

vorhanden sein: 

� beim Auftauen getrennte Vorrichtung mit 

Einrichtung zur separaten Ableitung des 

Auftauwassers 
� getrennte Arbeitsgeräte und getrennte 

Schneidebretter (nicht aus Holz)  
� Spülmaschinen zur Reinigung und Bak-

terienabtötung von Arbeitsgeräten 
Erzeugnisse aus Hackfleisch sollten auf 

Vereins- und Straßenfesten nur dann her-

gestellt werden, wenn die erforderliche 

Sachkunde und räumlich/technische Aus-

stattung wie in einen Fachbetrieb gewähr-

leistet werden kann. Eine Abgabe sollte nur 

in durcherhitztem Zustand erfolgen. Dazu 

zählen: Bratwurst, Schaschlik, Frikadellen, 

Hamburger, Cevapcici, Döner Kebab und 

ähnliche Erzeugnisse. Gleiches gilt für 

Steaks oder Schnitzel, die mit Mürbe-

schneidern behandelt worden sind. 

Bei der Abgabe von Döner Kebab sollte 

darauf geachtet werden, dass die abge-

schnittenen Fleischstücke durcherhitzt sind 

(kein rötlicher Flüssigkeitsaustritt aus dem 

Spieß). Als Beilage bestimmte Salate und 

Soßen sollten gekühlt aufbewahrt werden. 

Teig für Waffeln/ Crêpes sollte gekühlt auf-

bewahrt werden. Die Verwendung von pas-

teurisiertem Flüssigei ist ratsam. Eine aus-

reichende Durcherhitzung ist sinnvoll. 

Bei der Herstellung von Pommes Frites 

und anderem Frittiertem sollte die Fritteuse 

auf max. 175°C eingestellt werden, um eine 

unerwünschte Acrylamidbildung zu vermei-

den (siehe auch Merkblatt "Frittierfette") 
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Tiramisu oder ähnliche, nicht durcherhitzte 

Speisen unter Verwendung roher Eier soll-

ten nicht abgegeben werden.  

Bei der Abgabe von Speiseeis muss auf 

die Sauberkeit der Eisportionierer geachtet 

werden. Das Wasser des Aufbewahrungs-

bades ist regelmäßig, möglichst halb-

stündlich, zu wechseln. Bei Bedarf sind 

Zwischenreinigungen vorzunehmen. 

Bei der Herstellung von Salaten ist äußers-

te Sauberkeit geboten, da keine weiteren 

Maßnahmen zur Keimreduzierung (wie z.B. 

eine Erhitzung) stattfinden. Zur Ausgabe 

muss geeignetes Salatbesteck verwendet 

werden.  

Getränke 

Als Getränkeschankanlagen sollten ver-

wendungsfertige, transportable Anlagen 

benutzt werden.  

Für die Betriebssicherheit (Prüfungspflicht 

durch befähigte Person) und die Hygiene 

dieser Anlagen sind Verleiher aber auch 

Entleiher verantwortlich. Der Entleiher (Nut-

zer) sollte sich unbedingt beim Lieferanten 

oder sonstigen sachkundigen Personen die 

Anleitungen für die Reinigung oder ggf. 

Desinfektion der Getränkeschankanlage 

während des Vereins oder Straßenfestes 

beschaffen. 

 

Oberflächenbehandlungsmittel für Zitrus-

früchte dringen teilweise in die Schalen ein 

und sind durch Waschen mitunter nicht voll-

ständig zu entfernen. Sollen Zitrusfrüchte 

ungeschält Getränken zugegeben werden, 

soll unbehandelte Ware verwendet werden.  

Kennzeichnung

Bei Lebensmitteln gibt es umfangreiche 

Kennzeichnungsvorschriften zum Schutz 

des Verbrauchers vor Gesundheitsgefähr-

dung und Täuschung.  

Die Kennzeichnung erfolgt auf einem Preis-

aushang oder einer Speisekarte. Hier sind 

bei offen abgegebenen Lebensmitteln min-

destens anzugeben: 

� Die Bezeichnung des Lebensmittels. 

� Die enthaltenen Zusatzstoffe wie z. B. 

Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Ge-

schmacksverstärker, Phosphate oder 

auch bestimmte Aromastoffe wie Koffein 

oder Chinin in Getränken (Details siehe 

Merkblatt Kenntlichmachung von Zusatz-

stoffen im Gastronomiebereich). 

� Allergene, sofern die Bezeichnung nicht 

bereits auf deren Verwendung schließen 

lässt. (z.B. bei Nusskuchen). Allergie 

auslösende Bestandteile von Lebensmit-

tel, die berücksichtigt werden müssen 

sind: 

o Glutenhaltiges Getreide (z.B. Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel)  

o Fisch und Krebstiere sowie daraus 
gewonnene Erzeugnisse 

o Eier und daraus gewonnene Erzeug-
nisse 

o Sojabohnen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse 

o Milch und daraus gewonnene Erzeug-
nisse (einschließlich Laktose)  

o Schalenfrüchte wie Mandeln, Hasel-
nüsse, Walnüsse, Pistazien, andere 
Nusssorten und Sesamsamen sowie 
daraus gewonnene Erzeugnisse 

o Sellerie und Senf sowie daraus ge-
wonnene Erzeugnisse 

o Schwefeldioxid und Sulfite  

(siehe unten Abschnitt Wein) 

 

Verpflichtend ist die Kenntlichmachung von 

Zusatzstoffen oder Allergenen für Lebens-
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mittelunternehmen bzw. bei lebensmittelun-

ternehmerischer Tätigkeit, siehe Seite 3. 

Wein 

Bei der Abgabe von offenem oder abgefüll-

tem Wein sind wie bei sonstigen Lebensmit-

teln die Bezeichnung, die Verkaufseinheit 

(z. B. „0,25 l“ oder „0,75 Liter“), die Aller-

genkennzeichnung (z.B. „enthält Sulfite“) 

und der Preis anzugeben.  

Zur Beschreibung der Erzeugnisse werden 

folgende Angaben empfohlen: 

• Qualitätsstufe (sog. Gütebezeichnung) 

und Herkunft bzw. Anbaugebiet (z.B. 

„Qualitätswein Württemberg“, „Badi-

scher Landwein“, „Deutscher Rotwein“, 

„Französischer Weißwein“) 

• Weinart (z. B. „Weißwein“, „Rotwein“), 

sofern keine Rebsorte genannt wird. 

• Bei „Roséwein“, „Weißherbst“ oder 

„Schillerwein“ ist dieser Begriff jeweils 

anzugeben. 

Weitere Angaben wie Rebsorte, Jahrgang, 

Lage usw. können freiwillig angegeben 

werden, sofern sie zutreffend sind.“ 

Preisauszeichnung  

Die Preise der am Stand angebotenen Pro-

dukte sind an gut sichtbarer Stelle, deutlich 

lesbar und soweit erforderlich (z. B. bei Ge-

tränken) unter Bezeichnung der Abgabe-

menge (bezogen auf die verwendeten ge-

eichten Gläser) auszuzeichnen.  

 

Personalhygiene

Die persönliche Körperhygiene ist neben 

den allgemeinen Hygienegeboten von be-

sonderer Bedeutung beim Umgang mit Le-

bensmitteln. Personen, die mit der Herstel-

lung, Be- und Verarbeitung von Lebensmit-

teln beschäftigt werden, dürfen keine 

Krankheiten haben, die über Lebensmittel 

übertragen werden können. Hierzu zählen 

insbesondere Hauterkrankungen, Magen-

Darm-Erkrankungen (auch Salmonellen-

ausscheider) sowie eiternde oder nässende 

Wunden im Bereich der Arme und Hände. 

Andere Wunden, z.B. Schnittwunden an 

Händen und Armen, müssen wasserdicht 

(Gummifingerling, -handschuh) verbunden 

werden.  

Speisen dürfen nicht angeniest oder an-

gehustet werden.  

Arbeitskleidung von Personen, die mit 

Lebensmitteln umgehen, muss stets sauber 

sein. Beim Umgang mit offenen Lebensmit-

teln ist eine geeignete Kopfbedeckung rat-

sam. Persönliche Kleidung darf im Zuberei-

tungsbereich nicht offen aufbewahrt wer-

den. 

Die Händereinigung stellt einen zentralen 

Punkt in der Personalhygiene dar. Durch 

direkten Kontakt werden Keime über die 

Hände auf Lebensmittel übertragen. Daher 

müssen die Hände regelmäßig gereinigt 

werden, vor Arbeitsbeginn, nach jedem Toi-

lettenbesuch, nach dem Arbeiten mit rohem 

Fleisch, Fisch, Geflügel oder Eiern. Zum 

Abtrocknen sind Einmalhandtücher üblich. 

Werden Einmalhandschuhe verwendet, sind 

diese regelmäßig, spätestens jedoch nach 

Kontakt mit unsauberen Bereichen oder 

Gegenständen (z.B. Verpackungsmaterial, 

Mülleimer, Geld), zu wechseln. 

Rauchen ist im Bereich der Lebensmittel-

herstellung und -behandlung nicht erlaubt. 

Es wird auf das Merkblatt „Vermeidung von 

Lebensmittelinfektionen für Ehrenamtliche 

bei Vereinsfesten, Freizeiten und ähnlichen 

Veranstaltungen“ verwiesen. 
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Rechtsgrundlagen und Merkblätter

Nachfolgend sind die Rechtsvorschriften, Anwendungshilfen, Technischen Regeln und Merk-
blätter zusammengestellt, die diesem Leitfaden zugrunde liegen. Für weitere Informationen 
steht Ihnen die für Sie zuständige untere Lebensmittelüberwachungsbehörde beim Landratsamt 
bzw. bei den Bürgermeisterämtern der Stadtkreise gerne zur Verfügung: 
www.service-bw.de/ > Adressen, Nummern Öffnungszeiten > U > Untere Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden 

Bei Fragen zum Infektionsschutzgesetz wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Ge-
sundheitsamt beim Landratsamt bzw. bei den Bürgermeisterämtern der Stadtkreise.  
Informationen finden Sie auch im Internet auf der Seite des Landesgesundheitsamts: 
https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Fachpublikationen/Seiten/Hygiene.aspx 

Rechtsvorschriften und Auslegungshinweise: 
 
� VO (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:DE:PDF 
� Leitfaden für die Durchführung bestimmter Vorschriften der VO (EG) Nr. 852/2004 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_de.pdf  
� Infektionsschutzgesetz http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ifsg/index.html   
� LFGB http://bundesrecht.juris.de/lfgb/index.html   
� VO (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung, kurz: LMIV) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1   
� Hinweise zur Lebensmittelinformationsverordnung (Einstufung Lebensmittelunternehmen) 

http://verbraucherportal-
bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Hinweise+zur+Lebensmittelkennzeichnung 

� ZZulV http://bundesrecht.juris.de/zzulv_1998/index.html  
� Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

TrinkwV 2001 - Trinkwasserverordnung http://bundesrecht.juris.de/trinkwv_2001/index.html 
� Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygie-

nerechts – Artikel 1 Verordnung über Anforderungen an die Hygiene bei der Produktion, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung, 
LMHV)http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lmhv_2007/gesamt.pdf 

� http://shop.aid.de/bundeszentrum-fuer-ernaehrung/lebensmittelsicherheit-und-hygiene: "Fes-
te sicher feiern" - Leitlinie für eine Gute Hygienepraxis für Veranstalter und Helfer, jeweils 
gegen Gebühr 

 
 
Technische Regeln und Normen:  
 
� Technische Regeln für Getränkeschankanlagen (sollte gestrichen werden …, lieber ein kur-

zer Hinweis, was zu beachten ist oder nur auf Online-Quelle verweisen)  
http://www.umwelt-online.de/recht/t_regeln/trsk/ueber.htm 
o TRSK 500 (Betrieb von Getränkeschankanlagen) 
o TRSK 501 (Reinigung von Getränkeschankanlagen) 
o TRSK 502 (Betrieb von mobilen Getränkeschankanlagensystemen)  
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Merkblätter: 
 
� Merkblatt „Vermeidung von Lebensmittelinfektionen für Ehrenamtliche bei Vereinsfesten, 

Freizeiten und ähnlichen Veranstaltungen“ des Regierungspräsidiums Stuttgart, Landesge-
sundheitsamt, https://www.gesundheitsamt-
bw.de/SiteCollectionDocuments/03_Fachinformationen/Fachpublikationen+Info-
Materialien/vermeidung_von_lebensmittelinfektionen.pdf  

� Verbrauchertipps zu Lebensmittelhygiene, Reinigung und Desinfektion 
www.bfr.bund.de/cm/238/verbrauchertipps_zu_lebensmittelhygiene_reinigung_und_desinfek
tion.pdf 

� Temperaturanforderungen für bestimmte Lebensmittel tierischen Ursprungs, die in Betrieben 
des Einzelhandels lose oder selbst verpackt abgegeben werden 
http://www.bll.de/download/themen/hygiene/leitlinie-temperaturanforderungen-2006.pdf  

� Merkblatt: „Frittierfette“ 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=309&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

� Merkblatt „Salatebüfetts und -Theken zur Selbstbedienung“ 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=711&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes  

� Merkblatt „Kennzeichnung von unverpacktem Speiseeis“ der Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsämter Baden-Württemberg 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=314&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

� Merkblatt „Kenntlichmachung von Zusatzstoffen im Gastronomiebereich“ der Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württemberg 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=312&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

� Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis – Eigenkontrollen in ortsveränderlichen Be-
triebsstätten der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) 

� Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen  
Informationen des DVGW zur Trinkwasser-Installation www.dvgw.de/pdf/twin08_03.pdf  

� Merkblatt der CVUAs Baden-Württemberg für die Erstellung von Weinkarten und Preisange-
boten (Stand: November 2013) 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=6&ID=1813&Pdf=Yes&lang=DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Leitfaden kann beim  
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg  

unter www.mlr.baden-wuerttemberg.de > Unser Service > Broschüren  
heruntergeladen werden. 

 


